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 KUNDENINFORMATIONSBLATT 

Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zur vorgeschlagenen 
Versicherung. Bitte lesen Sie die untenstehenden Informationen 
vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung. 

1. Informationen zum Versicherer

Versicherer und Risikoträger ist die
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, 
Südwall 37 – 41, 44137 Dortmund
Vorstand: Dr. Joachim Maas (Vors.), Dietmar Bläsing, Axel-Rainer Hoffmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Rainer Isringhaus
Sitz des Unternehmens: Dortmund
Registergericht: Amtsgericht Dortmund, HRB 3134

Hauptgeschäftstätigkeit
Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG betreibt folgende Ver-
sicherungsarten: Unfall-, Haftpflicht-, Kraftfahrt-, Sachversicherungen, 
Beistandsversicherung, sonstige Schadenversicherung.

Ihr Vertragspartner
Für den oben genannten Versicherer handelt namens und in Vollmacht 
als Assekuradeur die

prokundo GmbH, Südwall 37 – 41, 44137 Dortmund
Geschäftsführer: Dietmar Bläsing, Dr. Joachim Maas
Sitz des Unternehmens: Dortmund
Registergericht: Amtsgericht Dortmund, HRB 8392

2. Informationen zur Leistung

Dem Vertrag liegen der Antrag sowie die beigefügten Versicherungs-
bedingungen, sofern Sie den entsprechenden Versicherungsschutz be-
antragen, zugrunde. 

Beitrag  und Beitragszahlung
Die Höhe des Gesamtbeitrags gemäß Ihrer gewünschten Zahlungsweise 
finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Produktinformationsblatt oder im 
Versicherungsschein. Im Beitrag ist die gesetzliche Versicherungssteuer 
enthalten.

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung, insbesondere zur 
Zahlungsweise der Beiträge können Sie dem Versicherungsschein sowie 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen entnehmen.

Insbesondere weisen wir Sie darauf hin, dass wir bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung des ersten Beitrages – solange die Zahlung noch nicht bewirkt 
ist – vom Vertrag zurücktreten können. Im Falle des Rücktritts erheben 
wir eine Geschäftsgebühr in Höhe von 20 % des Jahresbeitrags ohne 
Versicherungssteuer. Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungs-
falls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. 

Wenn Sie die Folgebeiträge trotz unserer Mahnung nicht zahlen, kön-
nen Sie den Versicherungsschutz verlieren. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Die Fällig-
keit des Beitrages können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

Wir erheben je Mahnschreiben eine Kostenpauschale (Gebühr) in Höhe 
von 5,00 EUR.

Gültigkeitsdauer von Informationen
Wir weisen darauf hin, dass die zur Verfügung gestellten Informationen 
(Vorschlag, Produktinformationsblatt, Bedingungen) nicht unbefristet 
gültig sind. Beispielsweise können gesetzliche Änderungen dazu führen, 
dass diese Informationen nicht mehr aktuell sind.

3. Informationen zum Vertrag 

Zustandekommen des Vertrags
Nach der elektronischen Übermittlung Ihres Antrags erhalten Sie den 
Versicherungsschein. Mit dessen Zugang bei Ihnen ist der Versiche-
rungsvertrag abgeschlossen. Auf eine Frist, während der Sie an Ihren 
Antrag gebunden wären, verzichten wir.

Anzeigen und Willenserklärungen
Die prokundo GmbH handelt namens und in Vollmacht des Versicherers.
Die prokundo GmbH ist bevollmächtigt, vertraglich obliegende Anzei-
gen, Willenserklärungen, Schadenanzeigen und Beiträge in Empfang zu 
nehmen sowie ausstehende Beiträge einzufordern und den dazugehö-
rigen Schriftverkehr zu führen und Willenserklärungen jeglicher Art im 
Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag (z. B. Rücktritt, Kündi-
gung, Anfechtung) abzugeben. Die Beiträge gelten als beim Versicherer 
eingegangen, wenn sie bei der prokundo GmbH eingegangen sind.

Die prokundo GmbH ist beauftragt, gegenüber den Versicherungsneh-
mern und den betreuenden Vertriebspartnern die Annahme oder Ab-
lehnung von Anträgen zu erklären.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, Mail) widerrufen. Die Frist 
be-ginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmun-
gen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die wei-
teren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertrags-
gesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 VVG-Informationspflichten-
verordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an die 

prokundo GmbH, Südwall 37-41, 44137 Dortmund.
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer 
zu richten: 0231 / 60014-490
Bei einem Widerruf per Mail ist der Widerruf an folgende E-Mail-Adresse 
zur richten: info@prokundo.de

oder

VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, Südwall 37-41, 
44137 Dortmund.
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer 
zu richten: 0231 / 54 33 – 490
Bei einem Widerruf per Mail ist der Widerruf an folgende E-Mail-Adresse 
zur richten: vertragVBS@volkswohl-bund.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und 
wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfal-
lenden Teil der Prämie, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der 
Prämie, die auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen 
wir in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich bei jährlicher Zah-
lungsweise um 1/360, halbjährlicher Zahlungsweise um 1/180, bei vier-
teljährlicher Zahlungsweise um 1/90 und bei monatlicher Zahlungsweise 
um 1/30 des im Antrag angegebenen Beitrags gemäß Zahlungsweise 
pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versiche-
rungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück zu gewähren 
und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes 
wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammen-
hängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen 
Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten 
und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden.

Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.



Widerrufen Sie eine Vertragserklärung im Rahmen eines Ersatzvertrages, 
so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufs-
recht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Monat. 

Laufzeit des Vertrags
Angaben über die Laufzeit des vorgeschlagenen Versicherungsvertrags 
finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Produktinformationsblatt oder im Ver-
sicherungsschein.

Vertragliche Kündigungsbedingungen
Sie haben die Möglichkeit, den Versicherungsvertrag schriftlich zu kün-
digen. Die einzuhaltenden Fristen und sonstigen vertraglichen Regelun-
gen finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Anwendbares Recht und Sprache
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. Die Vertragsbedingungen einschließlich 
sämtlicher Informationen sowie die Kommunikation während der Lauf-
zeit des Vertrags erfolgen in deutscher Sprache.

4. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Für Fragen steht Ihnen gerne der Vermittler dieses Vertrags zur Ver-
fügung. Falls Sie einmal eine Beschwerde haben sollten, werden wir 
alles versuchen, Sie zufrieden zu stellen. Sollte wider Erwarten eine 
Einigung nicht möglich sein, können Sie sich darüber hinaus auch an die 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Bereich Versicherungen), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn; Postfach 1308, 53003 Bonn. 

Der Versicherer ist zudem Mitglied im Versicherungsombudsmann e.V., 
Leipziger Str. 121, 10117 Berlin; Postfach 080632, 10006 Berlin 
(http://www.versicherungsombudsmann.de). Bei dem Ombudsmann kön-
nen Sie für Streitigkeiten über Ansprüche aus Ihrem Vertrag eine Streit-
schlichtung beantragen, nachdem Sie uns zunächst die Möglichkeit gege-
ben haben, unsere Entscheidung zu überprüfen. Eine Beschwerde, bei der 
zugleich ein Verfahren vor Gericht oder eine Beschwerde bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anhängig ist, behandelt 
der Ombudsmann nicht. Nach Beendigung eines Verfahrens bei der BaFin 
kann das Ombudsmann Verfahren jedoch wieder aufgenommen werden. 
Selbstverständlich besteht für Sie auch die Möglichkeit, statt oder 
nach der Beendigung des Ombudsmann Verfahrens den Rechtsweg zu 
beschreiten. 

5. Information zur Verwendung Ihrer Daten
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des 
Versicherungsvertrags, zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, ins-
besondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten 
von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist 
grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft 
hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft 
verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze 
streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen 
zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. Erläuterungen dazu 
können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet unter 
www.volkswohl-bund.de abrufen können. Ebenfalls im Internet 
abrufen können Sie Listen der Unternehmen unserer Gruppe, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie Listen der 

Auftragnehmer und der Dienstleister, zu denen nicht nur vorüberge-
hende Geschäftsbeziehungen bestehen. Auf Wunsch händigen wir 
Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln 
aus oder übersenden ihn auf Wunsch per Post. Bitte wenden Sie sich 
dafür an:

prokundo GmbH, Südwall 37-41, 44137 Dortmund. Sie können 
uns auch telefonisch unter 0231/ 60014-151 bzw. per E-Mail unter 
info@prokundo.de erreichen.

oder

VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, Vertrag VBS, Südwall 37-41, 
44137 Dortmund. Sie können uns auch telefonisch unter 0231/ 5433-
151 bzw. per E-Mail unter vertragvbs@volkswohl-bund.de erreichen.
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten 
verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche 
auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht 
mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie ebenfalls bei der 
oben genannten Stelle geltend machen.

6. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS)
Die informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH betreibt das 
Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS). An das 
HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöh-
te Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten 
könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei 
Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder 
eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist mög-
lich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das 
Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist.
Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug 
schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon 
einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden 
wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, 
gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne 
Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine 
ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre 
Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall 
über die Einmeldung von uns benachrichtigt.
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen zur Person oder 
Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. 
Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich 
sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die 
Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse 
speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls rele-
vant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer 
Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher 
Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen.
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-irfp.de.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet 
sind, uns die Fragen zur Vorversicherung und Vorschäden vollständig 
und wahrheitsgemäß zu beantworten, da wir die Angaben im Rahmen 
der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer 
Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforder-
lich werden.
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3. Vertragsänderung

Kann die prokundo GmbH/der Versicherer nicht zurücktreten oder 
kündigen, weil die prokundo GmbH/der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen der prokundo GmbH/des Versicherers rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden 
die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließt die prokundo GmbH/der Versicherer die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Ver-
tragsänderung fristlos kündigen.

Auf dieses Recht wird die prokundo GmbH/der Versicherer Sie in der 
Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung der Rechte

Die prokundo GmbH/der Versicherer kann ihre/seine Rechte zum Rück-
tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen.

Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die prokundo GmbH/der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von der 
prokundo GmbH/dem Versicherer geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung der Rechte müssen die pro-
kundo GmbH/der Versicherer die Umstände angeben, auf die die 
prokundo GmbH/der Versicherer ihre/seine Erklärung stützen. Zur 
Begründung kann die prokundo GmbH/der Versicherer nachträglich 
weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist.

Die prokundo GmbH/der Versicherer kann sich auf die Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, 
wenn die prokundo GmbH/der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

Die Rechte der prokundo GmbH/des Versicherers zum Rücktritt, zur 
Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung 
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre 
eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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Damit die prokundo GmbH/der Versicherer Ihren Versicherungsantrag 
ordnungsgemäß prüfen kann, ist es notwendig, dass Sie die im An-
tragsprozess gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beant-
worten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur gerin-
ge Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn 
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelhei-
ten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der 
nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen die prokundo 
GmbH/der Versicherer in Textform gefragt hat, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen. Wenn die prokundo GmbH/der Versicherer nach 
Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach 
gefahrerheblichen Umständen fragt, sind Sie auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die prokundo 
GmbH/der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn 
Sie der prokundo GmbH/dem Versicherer nachweisen, dass weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat die prokundo 
GmbH/der Versicherer kein Rücktrittsrecht, wenn der prokundo GmbH/ 
dem Versicherer nachgewiesen wird, dass die prokundo GmbH/der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt die pro-
kundo GmbH/der Versicherer den Rücktritt nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles, bleibt der Versicherer dennoch zur Leistung verpflichtet, 
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
–  noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 

ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die An-
zeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht der prokundo GmbH/dem Versicherer der Teil 
des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktritts-
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung

Ist das Rücktrittsrecht der prokundo GmbH/des Versicherers ausge-
schlossen, weil die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder 
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können die prokun-
do GmbH/der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.

Das Kündigungsrecht der prokundo GmbH/des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn die prokundo GmbH/der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.

HINWEISE ZUR VORVERTRAGLICHEN ANZEIGEPFLICHT 



• = versichert; – = nicht versichert; * = Selbstbeteiligung an jedem Schaden 20 %, mind. 100 EUR     

① Die hier angegebenen Leistungsbausteine stellen eine Übersicht des Versicherungsschutzes dar. Den jeweiligen genauen Deckungsumfang ent-
 nehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen (Allgemeine Bedingungen, Besondere Bedingungen) in dieser Verbraucherinformation und dem Versiche-
 rungsschein.  
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PRODUKTÜBERSICHT TIERHALTERHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

  Tierhalterhaftpflicht  Tierhalterhaftpflicht Leistungsbausteine① für Hunde für Reit- und Zugtiere
pauschal für Personen-, Sach-, Vermögensschäden 10 Mio. EUR oder 10 Mio. EUR oder
   15 Mio. EUR  15 Mio. EUR
maximal je geschädigter Person 10 Mio. EUR 10 Mio. EUR
Mitversicherung von Jungtieren  bis zu 6 Monaten bis zu 6 Monaten
Versicherte Personen
Familienangehörige des Versicherungsnehmers (Partner und Kinder) • •
Nicht gewerbsmäßig tätige Tierhüter • •
Fremdreiter (ausgenommen sind Reitlehrer) – •
Inhaber von Reitbeteiligungen – •
Flurschäden / Weiderisiko  • •
Auslandsaufenthalte unbegrenzt unbegrenzt
Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden (außer Stallungen, Reithallen, Boxen) bis  10 Mio. EUR 10 Mio. EUR
Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen, Weiden, Boxen und Koppeln bis – 5.000 EUR*
Mietsachschäden an Pferdetransportanhängern bis  – 2.500 EUR*
Schäden durch gewollten und ungewollten Deckakt • •
Teilnahme an Rennen und Turnieren (Hundeschlittenrennen und Reitturnieren) • •
Teilnahme an Schauvorführungen • •
Reiten und Führen mit gebissloser Zäumung – •
Reiten mit und ohne Sattel – •
Leinen- und Maulkorbzwang besteht nicht • –
Updategarantie / Innovationsgarantie • •
Kündigungsfrist für Versicherungsnehmer  1 Monat 1 Monat



Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versicherungssteuer
9.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger 

Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung
 

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages
17. Wegfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21.  Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 

von Rechtsvorschriften
22. Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1  Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos 
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereig-
nisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich 
daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

 g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n   
 p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

  Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung 
des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der 
Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, 
kommt es nicht an.

 
1.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es 

sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

 (1)  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornah-
me, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leis-
tung;

 (2)  wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung 
durchführen zu können;

 (3)  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes 
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung ge-
schuldeten Erfolges;

 (4)  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;

 
 (5)  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 

Leistung;

 (6)  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleis-
tungen. 

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

  Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung 
erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1  Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind;

2.2  Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden 
dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

 (1)  aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ange-
gebenen Risiken des Versicherungsnehmers,

 
 (2)  aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-

schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt 
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche-
rungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie 
für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen,

 (3)  aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss 
der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und 
die in Ziff. 4 näher geregelt sind.

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) – 
Fassung August 2012
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3.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass 
neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch 
unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4.  Vorsorgeversicherung

4.1  Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu ent-
stehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versi-
chert.

 (1)  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung 
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrech-
nung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die recht-
zeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

   Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

 (2)  Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen ange-
messenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über 
die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

4.2  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung 
bis zur Einigung i. S. von Ziff. 4.1 (2) auf den halben Betrag der 
im Versicherungsschein jeweils genannten Versicherungssummen 
begrenzt, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen wurden.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

 (1)  aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulas-
sungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

 (2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

 (3)  die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-
gen;

 (4)  die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen 
von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers

5.1  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Frei-
stellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadens-
ersatzverpflichtungen.

  Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet 
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung 
des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, bin-
den den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Aner-
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

  Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers 
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 
Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweck-
mäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-
nehmers abzugeben.

  Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 
Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der 
Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, 
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht-
anspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers 
für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht 
oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungs-
mäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten 
des Verteidigers.

5.4  Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 
zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts 
bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen 

6.1  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-
rere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschä-
digungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten 
Versicherungssummen begrenzt.

6.3  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn 
diese

 – auf derselben Ursache,
 –  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem 

und zeitlichem, Zusammenhang oder
 – auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
 beruhen.

6.4  Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer 
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein 
festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer 
auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
ansprüche verpflichtet.

6.5  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf 
die Versicherungssummen angerechnet.

6.6  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die 
Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamt-
höhe dieser Ansprüche.

6.7  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah-
lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger 
Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Rest-
betrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente 
nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetra-
ges zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 

  Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vor-
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

  Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungs-
nehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn 
der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach 
Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssum-
me übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen 
Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich 
am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versi-
cherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand 
an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukom-
men.
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7. Ausschlüsse

  Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung 
ausgeschlossen:

7.1  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-
lich herbeigeführt haben. 

7.2  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch 
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit

 – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
 – Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3  Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 

 (1)  des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benann-
ten Personen gegen die Mitversicherten,

 (2)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versi-
cherungsvertrages,

 (3)  zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungs-
vertrages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

 (1)  aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-
vertrag mitversicherten Personen gehören;

   Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partner-
schaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, 
Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stief-
eltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie 
Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähn-
liches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und 
Kinder miteinander verbunden sind).

 (2)  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt ge-
schäftsfähige oder betreute Person ist;

 (3)  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

 (4)  von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürger-
lichen Rechts ist;

 (5)  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine ein-
getragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich 
auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten 
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, 
geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie 
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

7.7  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn

 (1)  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; 
bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der  
Tätigkeit betroffen waren;

 (2)  die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen 
oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Mate-
rialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen 
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen 
waren;

 (3)  die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese 
Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen han-
delt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der 
Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der 
Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur 
Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in 
der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten 
oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt 
gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa 
mitversicherten Personen.

7.8  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsneh-
mer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonsti-
gen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder 
Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache 
in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangel-
haften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung 
der Sache oder Leistung führt.

  Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte 
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen übernommen haben.

7.9   Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch 
mitversichert.

7.10 (a)  Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer 
auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basieren-
den nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht wer-
den. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von 
einem  Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch  solche 
Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genom-
men wird. 

   Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 
er-halten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes 
oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze 
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend 
gemacht werden könnten.

   Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung pri-
vater Haftpflichtrisiken.

7.10 (b)  Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.

  Dieser Ausschluss gilt nicht

  (1)  im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

    oder

  (2)   für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer herge-
stellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch 
Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der 
Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Pro-
dukthaftpflicht).
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    Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden 
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, 
Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder 
Wartung von

   –   Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

   –  Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs-
gesetz (UmweltHG-Anlagen);

   –  Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Be-
stimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen;

   – Abwasseranlagen

    oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind.

7.11  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthalti-
ge Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisieren-
den Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rönt-
genstrahlen). 

7.13  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

 (1) gentechnische Arbeiten,

 (2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

 (3)  Erzeugnisse, die 
  – Bestandteile aus GVO enthalten,
  – aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch

 (1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,

 (2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

 (3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit 
es sich handelt um Schäden aus

 (1)  Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-
änderung von Daten,

 (2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

 (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

 (4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen.

7.17  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18   Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. 
Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem 
Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder ver-
äußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

8.  Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versiche-
rungssteuer

  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den 
ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 
zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungs-
steuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder ein-
maliger Beitrag 

9.1  Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten, im Ver-
sicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

  Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die 
bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäl-
ligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag 

10.1  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

  Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. 

  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständi-
gen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-
fert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 10.3 und 10.4 
mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsauf-
forderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 
darauf hingewiesen hat.

  Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsneh-
mer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, 
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht 
jedoch kein Versicherungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

  Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

  Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt.
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  Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder 
hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 
dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer 
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des 
Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Text-
form aufgefordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

  Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die 
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

  Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszah-
lung verlangen.

13. Beitragsregulierung 

13.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob 
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den 
früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann 
auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die 
Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Auffor-
derung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuwei-
sen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher 
Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der 
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2  Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers 
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt 
der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der 
Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindest-
beitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entspre-
chend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen 
Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden 
berücksichtigt.

13.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, 
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu 
machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum 
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die 
Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung 
statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird 
nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Mo-
naten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf 
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

  Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, so-
weit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch 
auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
Versicherungsschutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung

15.1  Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. 
Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berech-
net werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbei-
träge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung 
der Beitragsangleichung.

15.2  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für 
die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich 
im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzah-
lungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 
zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr 
erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er 
auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als 
Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den ein-
zelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von 
Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

  Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle.

15.3  Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den 
sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitrags-
angleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Ver-
sicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt 
gegeben.

  Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers 
in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren 
Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für 
diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer 
den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den 
sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese 
Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem 
vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4  Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, 
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in 
den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages 

16.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen.

16.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Versicherer spä-
testens einen Monat oder dem Versicherungsnehmer spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

16.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt.

16.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden 
Jahres vom Versicherungsnehmer gekündigt werden; die Kün-
digung muss dem Versicherer spätestens einen Monat vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres in Schriftform zugegan-
gen sein.

17. Wegfall des versicherten Interesses 

  Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so 
erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer 
steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die 
Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung

  Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß 
Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt 
kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform zugegan-
gen sein.

  Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhöhung zugehen.

  Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht.
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19. Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1   Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

 –  vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde 
oder

 –  dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich 
zugestellt wird.

  Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätes-
tens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der 
Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.

  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

20.1  Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung be-
steht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versi-
cherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich 
aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und 
Pflichten ein.

  Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses 
von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

 –  durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 
einem Monat,

 –  durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger 
Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungs-
periode

 in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

 –  der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten 
Kenntnis erlangt;

 –  der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang 
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines 
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte 
von der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4  Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht 
gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der 
Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamt-
schuldner.

20.5  Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den 
bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich 
anzuzeigen. 

  Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte.

  Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Ver-
sicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis 
erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von 
seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.

  Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht 
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen.

21.  Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften 

  Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer 
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung

22.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren 
Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhe-
bung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer 
es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von 
der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 
wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie 
verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

23.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahr-
erhebliche Umstände

  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versiche-
rungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versiche-
rer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

  Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag über-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe 
er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

 (1)  Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheb-
lichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versi-
cherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn 
ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich 
der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit arglistig 
entzogen hat.

   Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rück-
tritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungs-
nehmer.

 (2)  Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gemacht hat.

   Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.
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 (3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

   Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

  Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf gro-
ber Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

  Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.

  Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.

  Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht be-
gründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf 
die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstän-
de zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die 
Monatsfrist nicht verstrichen ist.

  Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen hat.

  Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte

23.4 Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung 
steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

  Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsneh-
mer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist 
zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Ab-
wägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Um-
stand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als 
besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

25.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben 
wurden.

25.2  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi-
cherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür ange-
forderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3   Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 
erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gericht-
liches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm 
gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich 
anzuzeigen.

25.4   Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungs-
behörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe 
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5   Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens 
dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im 
Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versi-
cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle 
erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unter-
lagen zur Verfügung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 
hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der 
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

26.2  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

  Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

 
  Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob 

der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungs-
recht ausübt.

 

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Personen

27.1  Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche ge-
gen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind 
alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten ent-
sprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorge-
versicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der 
Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitver-
sicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.
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28. Abtretungsverbot 

  Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung 
ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch ver-
pfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist 
zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

29.1  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden.

29.2   Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den 
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

29.3  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewer-
bebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerb-
lichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entspre-
chende Anwendung.

30. Verjährung

30.1   Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versiche-
rer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung 
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des 
Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

31 Zuständiges Gericht 

31.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Per-
son, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

31.2  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht 
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig 
ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Komman-
ditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine einge-
tragene Partnergesellschaft ist.

31.3  Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in einen Staat 
außerhalb der Europäischen Union, Islands, Norwegens oder der 
Schweiz, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der 
Versicherer seinen Sitz hat.

32 Anzuwendendes Recht 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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1. Umfang des Versicherungsschutzes
2. Versicherte Personen
3. Flurschäden / Weiderisiko
4. Auslandsaufenthalte
5. Mietsachschäden
6. Schäden durch gewollten und ungewollten Deckakt
7. Schlitten- und Kutschfahrten, Turniere und Hundeschauen
8. Reitsportliche Veranstaltungen / Reitturniere
9. Reiten und Führen mit gebissloser oder ungewöhnlicher Zäumung
10. Reiten mit und ohne Sattel
11.  Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des Ver-

sicherungsnehmers
12.  Mitversicherung von Schäden durch versehentlich nicht gemel-

dete Risiken
13. Bedingungsverbesserungen
14.  Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermö-

gensschäden in der Haftpflichtversicherung
15.  Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus 

Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko
16.  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 

von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)
17. Nicht versicherte Risiken
18. Ausschlüsse
19. Schadenabhängige Selbstbeteiligung oder Beitragserhöhung 
20. Wegfall der schadenabhängigen Selbstbeteiligung oder
 Beitragserhöhung
21.     Generelle Selbstbeteiligung

1. Umfang des Versicherungsschutzes

1.1  Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachste-
henden Bestimmungen – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers als privater Tierhalter der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen genannten Tiere.

1.2  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Haltung von 
bis zu 6 Monate alten Jungtieren, sofern sie sich bei dem Mutter-
tier befinden und die Jungtierhaltung nicht gewerblich betrieben 
wird. Diese Mitversicherung gilt mindestens bis zur nächsten 
Hauptfälligkeit des Vertrages, auch wenn hierdurch der Zeitraum 
von 6 Monaten überschritten wird. 

  Voraussetzung ist, dass für die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Haltung des Muttertieres eine Tierhalterhaftpflichtversicherung 
bei der prokundo GmbH besteht. Ältere Jungtiere stellen eine 
Erweiterung des versicherten Risikos im Sinne von Ziffer 3.1 AHB 
dar und sind gemäß Ziffer 13 AHB gegen Zahlung des hierfür 
vorgesehenen Beitrags zur Versicherung anzumelden.

2. Versicherte Personen

2.1 Eingeschlossen ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

2.1.1  des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners  des Versiche-
rungsnehmers;

2.1.2  ihrer unverheirateten und nicht selbst in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder). Bei volljährigen Kindern gilt dies jedoch nur, 
solange sie sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar an-
schließenden Berufsausbildung befinden (berufliche Erstausbil-
dung (Lehre und / oder Studium, auch Bachelor und unmittel-
bar angeschlossener Masterstudiengang), nicht Referendarzeit, 
Fortbildungsmaßnahmen und dgl.).

  Bei Ableistung des Grundwehr-, Zivildienstes (einschl. des frei-
willigen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen 
Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung 
oder des Studiums bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

2.2  Eingeschlossen ist im Rahmen der AHB die gesetzliche Haft-
pflicht des Hüters – sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist –, der 
im Auftrag des Versicherungsnehmers die Führung der Aufsicht 
über das (die) Tier(e) übernommen hat und wegen eines durch 
das (die) Tier(e) verursachten Schadens von einem Dritten auf 
Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

2.3  Eingeschlossen ist im Umfang von Ziff. 2.2 dieser Bedingungen 
die gesetzliche Haftpflicht von Fremdreitern – mit Ausnahme von 
Reitlehrern – und Inhabern von Reitbeteiligungen, sofern diese 
fremden Reiter nicht gewerbsmäßig tätig sind. Ansprüche der 
Fremdreiter oder Reitbeteiligten gegen den Versicherungsneh-
mer sind mitversichert, soweit es sich nicht um Personen han-
delt, die in Ziffer 7.5 AHB genannt werden.

3. Flurschäden / Weiderisiko

  Gesetzliche Haftpflichtansprüche aus Flurschäden sind durch die 
im Versicherungsschein und seinen Nachträgen genannten Tiere 
im Umfang von Ziffer 1.1 und 2.1 AHB  mitversichert.

4. Auslandsaufenthalte

  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungs-
fällen. 

4.1  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des 
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist.

4.2  Der Versicherungsnehmer muss dem Versicherer eine deutsche 
Kontaktadresse mitteilen und für die Beitragszahlung eine Ein-
zugsermächtigung für eine Konto bei einer inländischen Bank 
erteilen. Sämtlicher Schriftwechsel erfolgt an die deutsche Kon-
taktadresse.

5. Mietsachschäden

5.1  Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden außer Stallungen, 
Boxen und Reithallen

  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäu-
den (außer Stallungen, Boxen und Reithallen) und alle sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden.

  Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Sachschäden je Versicherungsfall und Versicherungs-
jahr 10.000.000 EUR.

5.2  Mietsachschäden an Stallungen, Boxen, Reithallen, Weiden, 
Koppeln und Pferdetransportanhängern

  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken 
gemieteten / gepachteten Stallungen, Boxen, Reithallen, Wei-
den, Koppeln (einschl. Koppelzäune) und Pferdetransport-
anhängern (auch geliehene) und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

  Die Versicherungssumme für jeden Schaden an Stallungen, 
Boxen, Reithallen, Weiden und Koppeln (einschl. Koppelzäune) 
beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden 
5.000 EUR, für jeden Schaden an Pferdetransportanhängern 
innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden 2.500 EUR, 
höchstens aber jeweils das Doppelte für alle Schäden eines 
Versicherungsjahres.
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5.3 Selbstbeteiligung

  Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Miet-
sachschaden nach Ziffer 5.2 dieser Bedingungen beträgt 20 %, 
mindestens 100 EUR.

5.4 Ausschlüsse

  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz nach den Ziffern 5.1 
und 5.2 dieser Bedingungen sind Haftpflichtansprüche

 (1)  wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-
chung;

 (2)  wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gas-
geräten;

 (3)  wegen Glasschäden, so weit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann.

6. Schäden durch gewollten und ungewollten Deckakt

  Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer. 1.1 und 2.1 AHB 
Schäden aus gewollten und ungewollten Deckakten.

  Bei ungewollten Deckakten sind Schadenminderungskosten in 
Form von Trächtigkeitsuntersuchungen auch dann mitversichert, 
wenn keine Trächtigkeit eingetreten ist.

  Die Versicherungssumme für jeden Schaden ist innerhalb der 
Sachschaden-Versicherungssumme auf die im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen genannte Versicherungssumme be-
grenzt und je Versicherungsjahr auf das Doppelte dieser Summe.

7. Schlitten- und Kutschfahrten, Turniere und  Hundeschauen

7.1  Eingeschlossen ist in Ergänzung zu Ziffer 1.1 und 2.1 AHB die 
Teilnahme an privaten Schlittenhunderennen, anderen Hunderen-
nen, Turnieren und  Hundeschauen sowie das Training hierfür, 
sofern der Einsatz ausschließlich zu privaten (nicht zu gewerblichen) 
Zwecken oder im Rahmen von Vereinsveranstaltungen erfolgt.

7.2  Sofern ausdrücklich beantragt und im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen ausgewiesen, ist im Umfang von Ziffer 1.1 und 
2.1 AHB die gesetzliche Haftpflicht aus dem Einsatz von Pferden 
als Zugtiere vor Schlitten oder Kutschen eingeschlossen, sofern 
der Einsatz ausschließlich zu privaten (nicht zu gewerblichen) 
Zwecken oder im Rahmen von Vereinsveranstaltungen erfolgt. 

7.3  Voraussetzung für den Versicherungsschutz nach den Ziffern 7.1 
und 7.2 ist, dass für alle Zugtiere des Versicherungsnehmers die 
gesetzliche Haftpflicht aus ihrer Haltung durch eine Tierhalter-
haftpflichtversicherung bei der VOLKSWOHL BUND Sachversi-
cherung AG versichert ist, und dass für alle fremden Zugtiere die 
gesetzliche Haftpflicht aus ihrer Haltung bei der VOLKSWOHL 
BUND Sachversicherung AG oder einem anderen Versicherer    
versichert ist. 

7.4  Zu Ziffer 7.1 und 7.2: Ausgeschlossen bleiben Schäden an den 
gezogenen eigenen oder fremden Schlitten und Kutschen.

8. Reitsportliche Veranstaltungen / Reitturniere

8.1  Eingeschlossen ist im Umfang von Ziffer 1.1 und 2.1 AHB die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der mit-
versicherten Personen aus der Teilnahme an reitsportlichen Ver-
anstaltungen / Reitturnieren.

8.2  Ausgeschlossen bleiben in Ergänzung von Ziffer 7 AHB Rennver-
anstaltungen. Unter den Begriff der Rennveranstaltungen fallen 
alle privat oder öffentlich durchgeführten Rennen mit und ohne 
Wagen, bei denen die Erzielung einer möglichst hohen  
Geschwindigkeit im Vordergrund der Wertung des Ergebnisses 
steht. Hierzu zählen u. a. auch Distanzritte.

9.  Reiten und Führen mit gebissloser oder ungewöhnlicher 
Zäumung

  Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1.1 und 2.1 AHB 
Schäden aus dem Reiten und Führen von Reittieren mit gebisslo-
ser oder ungewöhnlicher Zäumung.

10. Reiten mit und ohne Sattel

  Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1.1 und 2.1 AHB Schä-
den aus dem Reiten mit und ohne Sattel.

11.  Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des 
Versicherungsnehmers 

  Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebens-
partner* des Versicherungsnehmers und / oder unverheiratete 
und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* lebende 
Kinder des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsge-
mäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungs-
nehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 

12.  Mitversicherung von Schäden durch versehentlich nicht 
gemeldete Risiken 

  Der Versicherungsschutz erstreckt sich in Ergänzung zu den Ziffern 
3 und 4.1 AHB auch auf versehentlich nicht gemeldete, nach Be-
ginn der Versicherung eingetretene Risiken, die im Rahmen des 
versicherten Risikos liegen und weder nach den Allgemeinen noch  
den Besonderen Bedingungen des Vertrages von der Versicherung 
ausgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
sobald er sich des Versäumnisses bewusst geworden ist, unver-
züglich die entsprechende Anzeige zu erstatten und die danach 
zu vereinbarende Prämie vom Gefahreneintritt an zu entrichten.

13. Bedingungsverbesserungen

  Falls die dem Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
oder Besonderen Bedingungen ausschließlich zum Vorteil des 
Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert werden, 
so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch 
für diesen Vertrag.

14.  Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Ver-
mögensschäden in der Haftpflichtversicherung

14.1 Vermögensschäden – Datenschutz

  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, 
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 
Eingeschlossen sind insoweit auch Schäden infolge Ansprüchen 
Dritter aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Miss-
brauch personenbezogener Daten.

  Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 (1) AHB – gesetz-
liche Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander.

14.2 Sonstige Vermögensschäden

  Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB 
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sind.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden

 (1)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

 (2)  aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit;

 (3)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;

 (4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 (5)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-
tung;

 (6)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus 
Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus 
Untreue oder Unterschlagung;
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 (7) aus
  – Rationalisierung und Automatisierung,
  –  Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederher-

stellung,
  –  Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer 

Daten;

 (8)  aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrech-
ten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

 (9)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen;

 (10)  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien / Organe im Zusammenhang 
stehen;

 (11)  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtver-
letzung;

 (12)  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

 (13)  aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen).

   Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem 
Vermögensschaden beträgt 20 %, mindestens 150 EUR, 
höchstens 1.500 EUR.

15.  Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko

15.1 Gegenstand der Versicherung

  Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschä-
den wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittel-
bare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen 
oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich 
des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haft-
pflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten 
Stoffe. Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch be-
sonderen Vertrag gewährt.

15.2 Rettungskosten

  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 
im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außer-
gerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung 
die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. 
Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtver-
sicherung.

  Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu erset-
zen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungs-
summe für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versi-
cherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als 
Weisung des Versicherers.

15.3 Ausschlüsse

15.3.1  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben.

15.3.2  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in 
der  Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. 
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich 
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

15.4 Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde

  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 60 l/kg Inhalt 
soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 
500 l/kg nicht übersteigt. Kein Versicherungsschutz – auch nicht 
über Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB (Vorsorgeversicherung) – besteht 
für Anlagen, die über die Begrenzung des Fassungsvermögens 
je Einzelgebinde bzw. der Gesamtmenge hinausgehen.

16.  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG) 

16.1  Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-recht-
liche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit wäh-
rend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 

 –  die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 

 –  die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig erfolgt ist. 

  Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht 
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Ver-
wendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen 
Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen 
Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser 
Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

 Umweltschaden ist eine 

 –  Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebens-
räumen, 

 – Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, 
 – Schädigung des Bodens. 

16.2 Nicht versichert sind 

 (1)  Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Perso-
nen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) rich-
ten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 (2) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 

  (a)  die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-
    nommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 
  (b)  für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 

Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflicht-
versicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte erlan-
gen können. 

16.3  Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung be-
tragen im Rahmen der dem Vertrag zugrundeliegenden Versi-
cherungssummen für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
3.000.000 EUR.

16.4 Ausland 

  Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB und Ziff. 4 dieser 
Bedingungen im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Gel-
tungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ein-
tretende Versicherungsfälle. 

  Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 7.9 
AHB auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umset-
zungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten 
oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht über-
schreiten. 
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17. Nicht versicherte Risiken

17.1  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die durch 
Hunde folgender Rassen verursacht wurden:

  Akbas, American Bulldog, American Staffordshire Terrier, 
Bandog, Berger de Beauce (Beauceron), Berger de Brie (Briard), 
Bordeaux-Dogge, Bullmastiff, Bullterrier, Carpatin, Dobermann, 
Dogo Argentino, Dogo Canario (Alano), Estrela-Berghund, 
Kangal, Fila Brasileiro, Karakatschan, Kaukasischer Owtscharka, 
Komondor, Kraski Ovcar, Kuvasz, Liptak (Goralenhund), 
Maremmaner Hirtenhund, Mastiff, Mastin de los Pirineos, 
Mastino Espanol, Mastino Neapolitano, Mioritic, Mittelasiati-
scher Owtscharka, Pitbull Terrier, Polski Owczarek Podhalanski, 
Pyrenaenberghund, Raffeiro do Alentejo, Rottweiler, Römischer 
Kampfhund, Staffordshire Bullterrier, Südrussischer Owtscharka, 
Slovensky Cuvac, Sarplaninac, Tibetanischer Mastiff, Tornjak, 
Tosa Inu, einschl. deren Mischlinge.

  Das Gleiche gilt für Kreuzungen von Hunderassen, bei denen 
zumindest eine der o. g. Rassen gekreuzt wurde.

17.2  Nicht versichert ist ferner die Haftpflicht wegen Schäden durch 
Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine Jagd-
haftpflichtversicherung besteht.

17.3  Für die unter Ziffer 17.1 und 17.2 dieser Bedingung genannten 
Hunde gelten nicht die Bestimmungen über den Versicherungs-
schutz gemäß Ziffer 3.1 (2) AHB (Erhöhungen und Erweiterungen), 
nicht Ziffer. 3.1 (3) und Ziffer 4 AHB (Vorsorge-Versicherung) und 
– sofern diese im Antrag genannt werden – nicht die „Besonderen 
Bestimmungen für den Vertrag über vorläufige Deckung“.

18. Ausschlüsse

18.1 Verwendung von Tieren für Vereinszwecke

  Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht aus der Verwendung der 
Tiere für Vereinszwecke, sofern sie nicht unter Ziffer 7.1 dieser 
Bedingungen fällt, gleichgültig, durch wen und aus welchem 
Grund die Verwendung erfolgt.

18.2 Haftpflichtansprüche von Figuranten

  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche von Figuranten gegen 
den Versicherungsnehmer oder eine der mitversicherten Personen.

19. Schadenabhängige Selbstbeteiligung oder Beitrags-
 erhöhung
 
19.1  Schadenabhängige Selbstbeteiligung 

 (1) Für die Tierhalterhaftpflichtversicherung gilt keine Selbst-
beteiligung, falls Tierhalterhaftpflichtversicherungsschutz 
bei uns oder einer anderen Gesellschaft besteht und in den 
letzten fünf Jahren bei der jeweiligen Gesellschaft keine 
Leistung aus der Tierhalterhaftpflichtversicherung erbracht 
wurde. 

 (2)  Ist die Voraussetzung nach Ziffer 19.1 (1) nicht erfüllt, ist für 
die Tierhalterhaftpflichtversicherung eine Selbstbeteiligung 
in Höhe von 300 EUR je Schadenfall vereinbart. 

 (3)  Sollte an anderer Stelle des Vertrages eine andere Selbst-
beteiligung genannt werden, so kommt im Schadenfall die 
jeweils höhere Selbstbeteiligung zum Tragen. 

 (4) Wird bei einer Schadenzahlung keine Selbstbeteiligung 
aufgrund Ziffer 19.1 (1) angerechnet, werden wir Sie 
darauf hinweisen, dass im Falle weiterer Schäden eine 
Selbstbeteiligung nach Ziffer 19.1 (2) als vereinbart gilt. 

19.2  Schadenabhängige Beitragserhöhung 

 (1) Besteht zum Versicherungsvertrag eine Selbstbeteiligung 
von 300 EUR je Schadenfall gemäß Ziffer 19.1 (2), so kann 
der Versicherungsnehmer verlangen, dass anstelle dieser 
Selbstbeteiligung dem Versicherungsvertrag ein erhöhter 
Beitrag zugrunde gelegt wird. 

 (2)  Die Änderung gemäß Ziffer 19.2. (1) wird frühestens mit 
dem Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung des Versiche-
rungsnehmers beim Versicherer wirksam. Für die Erklärung 
ist Textform vereinbart. 

 (3)  Wählt der Versicherungsnehmer eine Beitragserhöhung 
anstelle der Selbstbeteiligung, gilt zur Berechnung des 
neuen erhöhten Beitrags ein Beitragsfaktor in Höhe von 1,4 
auf den Beitrag für den Versicherungsvertrag mit schaden-
abhängiger Selbstbeteiligung als vereinbart. 

 (4)  Die sonstigen Bestimmungen zu Ziffer 19.1 bleiben unbe-
rührt. 

20. Wegfall der schadenabhängigen Selbstbeteiligung oder 
 Beitragserhöhung

20.1  Ist für die Tierhalterhaftpflichtversicherung eine Selbstbeteiligung 
gemäß Ziffer 19.1 oder alternativ eine Beitragserhöhung gemäß 
Ziffer 19.2 vereinbart, so entfällt die Selbstbeteiligung oder 
die Beitragserhöhung, wenn über einen Zeitraum von fünf 
Jahren Versicherungsschutz bei uns bestanden hat, ohne dass 
eine Leistung aus der Tierhalterhaftpflichtversicherung erbracht 
wurde. 

20.2  Der Zeitraum gemäß Ziffer 20.1 verlängert sich nicht dadurch, 
dass der Versicherungsnehmer eine Änderung des Vertrages 
gemäß Ziffer 19.2 (1) beantragt hat. 

21.  Generelle Selbstbeteiligung

21.1  Im Tarif mit genereller Selbstbeteiligung ist eine Selbstbeteiligung 
in Höhe von 150 EUR je Schadenfall vereinbart.

21.2  Sollte an anderer Stelle des Vertrages eine andere Selbstbetei-
ligung genannt werden, so kommt im Schadenfall die jeweils 
höhere Selbstbeteiligung zum Tragen.

21.3  Eine Kombination aus genereller Selbstbeteiligung und scha-
denabhängiger Selbstbeteiligung oder Beitragserhöhung (siehe 
Ziffer 19.) ist nicht möglich. 
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*  Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer 
vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Partnerschaften 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.


